
 

Amt Geest und Marsch Südholstein 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0028/2017/AMT/BV 
 
 

Fachbereich: Zentrale Dienste Datum: 13.06.2017 

Bearbeiter: Frank Wulff AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Hauptausschuss des Amtes Geest und Marsch 
Südholstein 

03.07.2017 öffentlich 

Amtsausschuss Amt Geest und Marsch Südhol-
stein 

17.07.2017 öffentlich 

 

1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung des Amtes Geest und Marsch 
Südholstein 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Amtsausschuss hatte in seiner Sitzung am 02.02.2017 über die neue Hauptsat-
zung des Amtes beschlossen. Der § 8 dieser Satzung behandelt die Ausschüsse des 
Amtsausschusses. Mit der Neufassung der Hauptsatzung wurde auch die Einrich-
tung der Ausschüsse „Ausschuss Amtsbauhof“ und „Schulausschuss“ beschlossen. 
 
Aufgrund möglicher Verwechslungen mit anderen Ausschüssen der Gemeinden wur-
de im Hauptausschuss besprochen, die Ausschüsse „Schulausschuss“ und „Aus-
schuss Amtsbauhof“ umzubenennen. Es wurde vorgeschlagen, die Ausschüsse 
künftig „Schulausschuss der Grundschule Haseldorf im Amt Geest und Marsch Süd-
holstein“ und „Ausschuss zum Amtsbauhof des Amtes Geest und Marsch Südhol-
stein“ zu nennen.  
 
Die Namensänderung der Ausschüsse erfolgt im Rahmen einer Änderung der 
Hauptsatzung durch Nachtragssatzung, über die der Amtsausschuss zu entscheiden 
hat. 
 
 
 
Finanzierung: -/-  
 
 
Fördermittel durch Dritte: -/- 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt die Beschlussfassung der / Der Amtsausschuss be-
schließt die 1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung des Amtes Geest und Marsch 
Südholstein. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Jürgensen 
 
 
 
Anlagen: 
 
Entwurf der 1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung des Amtes Geest und Marsch 
Südholstein  
 
 
 



 

1. Nachtragssatzung zur 

Hauptsatzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein 

(Kreis Pinneberg) 

 

Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein i.V.m. § 4 der Gemein-

deordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss des Amtsausschusses des 

Amtes Geest und Marsch Südholstein vom               und mit Genehmigung des Land-

rats des Kreises Pinneberg folgende 1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung des Am-

tes Geest und Marsch Südholstein erlassen:  

 

 

§1 

 

§ 8 „Ständige Ausschüsse“ erhält folgende Fassung: 

 

 

§ 8 

Ständige Ausschüsse 

(zu beachten: §§ 10a, 15d, 24a AO i.V.m. § 16a GO) 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 10 a und 15 d AO werden gebildet:  

 

a) Hauptausschuss  

 

Zusammensetzung:  

10 Mitglieder des Amtsausschusses und die Amtsdirektorin oder der Amtsdirek-

tor ohne Stimmrecht.  

 

Aufgabengebiet:  

Aufgaben nach § 15 d AO i.V.m. § 45 b GO, insbesondere:  

 

a. Vorbereitung der Amtsausschusssitzungen  

 

b. Personalangelegenheiten  

 

c. Personalentscheidungen für Inhaberrinnen oder Inhaber von Stellen, die der 

Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor unmittelbar unterstellt sind und Lei-

tungsaufgaben erfüllen, auf Vorschlag der Amtsdirektorin oder des Amtsdi-

rektors  

 

d. Vorbereitung der Haushaltssatzung und Haushaltsplan mit Stellenplan  

 

e. Finanzwesen  
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f. Grundstücksangelegenheiten 

 

g. Berichtswesen  

 

 

Der Hauptausschuss entscheidet ferner über  

 

a. Stundungen bis zu einem Betrag von 25.000 €,  

b. den Verzicht auf Ansprüche des Amtes und Niederschlagung solcher Ansprü-

che, die Führung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Ver-gleichen, 

soweit ein Betrag von 25.000 € nicht überschritten wird,  

c. die Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und die 

Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem 

wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 25.000 € nicht überschrit-

ten wird,  

d. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögens-

gegenstandes einen Betrag von 25.000 € nicht übersteigt,  

e. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der monatliche Mietzins 2.000 € 

(die Gesamtbelastung 24.000 €) nicht übersteigt,  

f. die Veräußerung und Belastung von Amtsvermögen, soweit der Wert des 

Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 25.000 € nicht 

übersteigt,  

g. die Annahme und Vermittlung von Schenkungen, Spenden und ähnlichen Zu-

wendungen bis zu einem Wert von 25.000 €,  

h. die Annahme von Erbschaften bis zu einem Wert von 25.000 €,  

i. die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden soweit der 

monatliche Mietzins 2.000 € nicht übersteigt,  

j. die Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 25.000 €,  

k. die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 

25.000€,  

 

Der Hauptausschuss nimmt gem. § 45 b GO die gesetzlich zugewiesenen Auf-

gaben im Bereich der Beteiligung wahr.  

Die Amtsdirektorin oder der Amtsdirektor berichtet dem Hauptausschuss halb-

jährlich über die Geschäftslage der Beteiligungen des Amtes.  

Der Hauptausschuss ist Dienstvorgesetzter der Amtsdirektorin oder des Amtsdi-

rektors; er hat keine Disziplinarbefugnis.  

 

b) Schulausschuss der Grundschule Haseldorf im Amt Geest und Marsch 

Südholstein 

 

Zusammensetzung: 

je 2 Mitglieder der Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen. 

In den Ausschuss können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der Ge-

meindevertretung der Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen angehören 

oder angehören können. 



 

Aufgabengebiet:  

Abschließende Entscheidungen über alle in Verbindung mit der Schulträgerschaft 

für die Grundschule der Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen stehen-

den Aufgaben einschließlich erforderlicher Investitionsmaßnahmen im Rahmen 

der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

 

c) Ausschuss zum Amtsbauhof des Amtes Geest und Marsch Südholstein 

 

Zusammensetzung: 

je 2 Mitglieder der Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen. 

In den Ausschuss können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der Ge-

meindevertretung der Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen angehören 

oder angehören können. 

 

Aufgabengebiet:  

Abschließende Entscheidungen über alle in Verbindung mit der Trägerschaft für 

den gemeinsamen Bauhof der Gemeinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen 

stehenden Aufgaben einschließlich erforderlicher Investitionsmaßnahmen im 

Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 

 

 

d) Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung  

 

Zusammensetzung:  

3 Mitglieder des Amtsausschusses  

 

Aufgabengebiet:  

Prüfung der Jahresrechnung  

 

(2) Der Amtsausschuss wählt für die Ausschüsse a) und d) für jedes Ausschussmit-

glied eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter aus seiner Mitte. Jedes Aus-

schussmitglied wird im Verhinderungsfall von einer bestimmten Stellvertreterin 

oder einem bestimmten Stellvertreter vertreten.  

 

(3) Für die Ausschüsse b) und c) wählt der Amtsausschuss aus den darin vertrete-

nen Gemeinden für jedes Ausschussmitglied eine Stellvertreterin oder einen 

Stellvertreter. In den Ausschüssen können zu stellvertretenden Mitgliedern auch 

Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der Gemeindevertretung der Ge-

meinden Haselau, Haseldorf und Hetlingen angehören oder angehören können. 

Jedes Ausschussmitglied wird im Verhinderungsfall von einer bestimmten Stell-

vertreterin oder einem bestimmten Stellvertreter vertreten.  

 

(4) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder 

und der nach § 10 a Abs. 4 AO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Per-

sonen übertragen. 



§ 2 

Inkrafttreten 

 

Die 1. Nachtragssatzung zur Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 

in Kraft. 

 

Die Genehmigung nach § 24 a der Amtsordnung in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der 

Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Landrats des Kreises Pinneberg vom 

______________ erteilt.  

 

Moorrege, den  

 

 

 

Jürgensen       (S) 

Amtsdirektor 

 

 



 

Amt Geest und Marsch Südholstein 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0029/2017/AMT/BV 
 
 

Fachbereich: Soziales und Kultur Datum: 15.06.2017 

Bearbeiter: Kerstin Seemann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Schulausschuss des Amtes Geest und Marsch 
Südholstein 

03.07.2017 öffentlich 

Hauptausschuss des Amtes Geest und Marsch 
Südholstein 

03.07.2017 öffentlich 

Amtsausschuss Amt Geest und Marsch Südhol-
stein 

17.07.2017 öffentlich 

 

Neufassung der Satzung über die Benutzung der Betreuungsschule und 
die Erhebung von Benutzungsgebühren 
 
Sachverhalt: 
 
Aufgrund der Fusion mit dem Amt Haseldorf ist die Satzung für die Benutzung der 
Betreuungsschule neu zu fassen.  
 
Aktuell liegt eine Anfrage vor, ob für einkommensschwache Eltern eine Ermäßigung 
erfolgen kann.  
 
In der bisherigen Satzung ist über die Möglichkeit der  Ermäßigung der Elternbeiträ-
ge keine Regelung getroffen worden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die bisherigen Bezeichnungen Amt Haseldorf sind als redaktionelle Änderung auf 
den Rechtsnachfolger Amt Geest und Marsch Südholstein zu ändern. 
 
In § 2 wird der Hinweis auf die Anlage 1 -Formulare der Anmeldung- gestrichen.   
 
In der bisherigen Satzung ist über die Ermäßigung der Beiträge keine Regelung ent-
halten gewesen.  
 
Aufgrund der vorliegenden Antragstellung ist zu überlegen, ob eine Ermäßigung ge-
mäß der Richtlinie des Kreises Pinneberg für die Ermäßigung oder Übernahme von 
Teilnahmebeiträgen oder Gebühren für den Besuch in Kindertageseinrichtungen 
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(Sozialstaffelregelung) mit Ausnahme der Geschwisterregelung und Erwerbstätigkeit 
der Eltern erfolgen soll.  
In den vorangegangenen Ausschusssitzungen wurde die Fassung des § 8 –
Ermäßigung- dargestellt und angepasst.  
Die Zahlung eines Mindestbeitrages sollte erfolgen. 
 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Gemeinden Haselau und Haseldorf tragen das Defizit der Grundschule und Be-
treuungsschule Haseldorf im Rahmen der an das Amt Geest und Marsch Südholstein 
zu zahlenden Schulumlage.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Das Amt Geest und Marsch Südholstein erhält jährlich vom Land eine Förderung von 
Betreuungsangeboten von bis zu ca. 6.000 €. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Schulausschuss / Der Hauptausschuss empfiehlt / Der Amtsausschuss be-
schließt die Neufassung der Satzung in der Variante A / Variante B. Ein Mindestbei-
trag von 20,00 € ist zu zahlen.  
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
       (Jürgensen) 
      Amtsdirektor 
 
 
 
Anlagen: 
Entwürfe der Neufassung der Satzung Betreuungsschule an der der Grundschule 
Haseldorf  
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Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1 und 6 
des Kommunalabgabegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in den z. Zt. 
geltenden Fassungen wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom 
… folgende Satzung erlassen: 

 
§ 1  

Öffentliche Einrichtung 
 

(1) Das Amt Geest und Marsch Südholstein als Schulträger der Grundschule 
Haseldorf betreibt die Betreuungsklasse an der Grundschule Haseldorfer Marsch 
am Schulstandort Haseldorf als öffentliche Einrichtung. Die Betreuungsklasse 
wird im Zusammenwirken mit der Schulleitung und der Elternvertretung 
betrieben. Der Schulelternbeirat der Grundschule Haseldorf wird über alle 
Veränderungen in der Betreuungsklasse durch die Schulleitung informiert. 

(2) Die Elternvertretung der Betreuungsklasse besteht aus 3 Personen. Sie trifft sich 
regelmäßig mit der Schulleitung und der Leitung der Betreuungskräfte, um 
anstehende Probleme zu beraten; ein Protokoll hierüber wird gefertigt. 

 
§ 2  

Aufnahme in die Betreuungsklasse 
 

(1) Im Rahmen der verfügbaren Plätze werden grundsätzlich alle Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 1 - 4 der Grundschule Haseldorf aufgenommen. 

(2) Vor Aufnahme in die Betreuungsklasse ist eine Anmeldung (Anlage 1) 
auszufüllen und von den Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Mit der 
Anmeldung ist auch ein SEPA-Lastschriftmandat für den Einzug der Gebühren 
zu erteilen. 

(3) Die ausschließliche Inanspruchnahme der Frühbetreuung ist auf der Anmeldung   
       zu vermerken. 
(4) Für die Ferienbetreuung ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 

 
§ 3  

Benutzungsverhältnis 
 

(1) Das betreute Jahr an der Betreuungsklasse beginnt am 01. August eines jeden 
Jahres und endet am 31. Juli des folgenden Jahres. Die Anmeldung gilt 
verbindlich für ein Jahr und endet automatisch zum 31. Juli des Folgejahres. 

(2) Bei grundlegenden Änderungen des Stundenplans zum Schulhalbjahr sind    
      Ausnahmen möglich. 
(3) Das Benutzungsverhältnis kann in Ausnahmefällen von den 

Erziehungsberechtigten zum Ende des Schulhalbjahres gekündigt werden. Die 
Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

 
 

Satzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein über die Benutzung der 
Betreuungsklasse der Grundschule in Haseldorf und die Erhebung von 

Benutzungsgebühren 
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§ 4  
Fernbleiben und Ausschluss von der Betreuungsklasse 

 
(1) Wenn ein Kind verhindert ist, die Betreuungsklasse zu besuchen, ist dies der 

Leitung umgehend mitzuteilen. 
(2) Grobe Verstöße gegen die Schulordnung oder Betreuungsordnung oder gegen 

die Anordnungen der Betreuungskräfte können im Wiederholungsfall zu einem 
Ausschluss aus der Betreuungsklasse führen. Bei sozialen Härtefällen bedarf es 
einer besonderen Überprüfung durch die Betreuungskräfte, die Schulleitung und 
die Elternvertretung. 

 
 

§ 5 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Betreuungsklasse ist außerhalb der Ferien von Montag bis Freitag geöffnet. 

Die Betreuung erfolgt regelmäßig in den Zeiten ab 07.30 Uhr bis zur 2. 
Schulstunde der Schülerin/des Schülers sowie ab Schulschluss bis 14.00 Uhr. 
Eine weitere Betreuung bis 16.00 Uhr ist möglich. Eine Betreuung vor der 
Unterrichtszeit ist nur in Ausnahmefällen ohne Verbindung mit einer Betreuung 
nach der Unterrichtszeit (14.00 -16.00 Uhr) möglich. 

(2) In der ersten und letzten Woche in den Sommerferien, sowie in den Frühjahrs- 
und Herbstferien und in der 2. Woche der Winterferien findet eine Betreuung von 
7.30 Uhr bis 16.00 Uhr statt. 

(3) In Abstimmung mit der Leitung  besteht auch die Möglichkeit der 
unregelmäßigen Betreuung an maximal 2 Tagen pro Halbjahr, für Kinder, für die 
kein Betreuungsverhältnis besteht. 

 
§ 6  

Grundlagen der Gebühren 
 

(1) Für den Besuch der Betreuungsklasse sind Benutzungsgebühren zu entrichten. 
Die Gebühren für die Betreuung werden für 12 Monate erhoben. 
Gebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten der Schüler/innen, die die 
Betreuungsklasse an der Grundschule Haseldorf besuchen. Mehrere Erzie-
hungsberechtigte haften als Gesamtschuldner. 

(2) Die Gebühr entsteht mit der Aufnahme der Schüler/innen in die   
       Betreuungsklasse. 

 
 
§ 7  

Höhe der monatlichen Gebühren 
 

(1) Die Gebühren betragen bei der Betreuung bis 14.00 Uhr für das 
Kind monatlich 75,00 € 

(2) Die Gebühren betragen bei der Betreuung bis 16.00 Uhr für das 
  Kind monatlich 115,00 €. 

(3) Die Gebühren betragen für Kinder, die nur für eine Frühbetreuung angemeldet 
werden, monatlich 30,00 €. 
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(4) Der Zusatzbeitrag für die Ferienbetreuung beträgt pro Woche 

a. für Kinder, die für eine Betreuung bis 14.00 Uhr angemeldet sind 35,00 € 
b. für Kinder, die für eine Betreuung bis 16.00 Uhr angemeldet sind 30,00 € 

 
(5) Bei einer Betreuung nach dem Unterricht ist das Mittagessen verpflichtend, 

dafür wird zusätzlich ein Verpflegungsentgelt durch die Betreuungsklasse 
erhoben. Die Kosten für ein Mittagessen betragen zurzeit pro Monat 60,00 €. 
Wenn ein Kind verbindlich nur für einzelne Wochentage angemeldet wird, 
dann wird ein Verpflegungsentgelt von 12,50 €/Tag und Monat erhoben. 
 

(6) Für die unregelmäßige Betreuung an einzelnen Tagen wird ein Betrag von 
a. 12,00 € / Tag für eine Betreuung bis 14 Uhr 
b. 14,00 € / Tag für eine Betreuung bis 16 Uhr 

  zuzüglich des Beitrags für das Mittagessen erhoben. 
 

 
§ 8  

Ermäßigung 
 

(1) Für die Ermäßigung der Gebühren finden die „Richtlinien des Kreises 
Pinneberg für die Ermäßigung oder Übernahme von Teilnahmebeträgen oder 
Gebühren für den Besuch in Kindertageseinrichtungen (Sozialstaffelregelung) 
gem. § 25 Abs. 3 KiTaG“ in der jeweils geltenden Fassung bei 
Erwerbstätigkeit der Eltern und ausgenommen der Geschwisterregelung 
Anwendung. 

(2) Über Härtefälle, die dem Absatz 1 entgegenstehen, entscheidet der 
Schulausschuss der Grundschule Haseldorf im Amt Geest und Marsch 
Südholstein.  

(3) Anträge auf Gewährung von ermäßigten Gebühren sind bei der 
Amtsverwaltung Geest und Marsch Südholstein einzureichen. Die ermäßigten 
Gebühren werden vom Monat der Antragstellung an für das jeweilige 
Schuljahr festgesetzt. Der Mindestbeitrag beträgt monatlich 20,00 €. 

(4) Eine Änderung der für die Ermäßigung maßgebenden 
Einkommensverhältnisse ist dem Amt Geest und Marsch Südholstein 
unverzüglich anzuzeigen. 

(5) Bezieher von Arbeitslosengeld II und Grundsicherung sowie 
Wohngeldempfänger und Asylbewerber können für das Mittagessen einen 
Antrag auf Bildung und Teilhabe beim Kreis Pinneberg stellen. 

 
 

§ 9 
Fälligkeit der Gebühren 

 
(1) Die Gebühren werden durch einen Gebührenbescheid erhoben. 
(2) Die Gebühren sind bis zum 1. eines jeden Kalendermonats an die Amtskasse 

Haseldorf im Voraus zu entrichten. Es ist eine SEPA-Lastschriftmandat zu 
erteilen. Bei Nichteinlösung des Abrufes durch die Bank sind die entstehenden 
zusätzlichen Gebühren von den Eltern oder Kontoinhabern zu bezahlen. 
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(3) Die Gebühr für die Betreuungsklasse ist auch dann weiterzuzahlen, wenn ein 
Kind wegen Krankheit oder aus anderen Gründen die Einrichtung zeitweise 
nicht besuchen kann. 

(4) Rückständige Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungswege    
       (Vollstreckung). 
(5) Werden Gebühren über einen Zeitraum von mehr als 2 Monaten unbegründet 

nicht gezahlt, kann die Betreuung des Kindes gekündigt werden. 
(6) Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens aus der Betreuungsklasse ist die Gebühr 

bis zum Ende des jeweiligen Monats zu zahlen. 
 
 
 

§10 
Unfallversicherung 

Schülerinnen und Schüler, die an einer Betreuung teilnehmen, stehen unter dem 
Schutz der gesetzlichen Schülerunfallversicherung. Das Betreuungsangebot 
wurde der Unfallkasse Schleswig-Holstein vom Schulträger angezeigt. 

 
§ 11 

Datenverarbeitung 
 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im 
Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der 
erforderlichen personenbezogenen Daten, die aus der Prüfung der persönlichen 
Unterlagen bekannt geworden sind, durch das Amt Geest und Marsch 
Südholstein zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die aus melderechtlichen 
Gründen erhoben und gespeichert sind. Das Amt Geest und Marsch Südholstein 
als für die Gemeinden Haselau und Haseldorf gesetzlich zuständige 
Verwaltungsbehörde darf sich dieser Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung 
nach dieser Satzung bedienen und sie weiterverarbeiten. 

(2) Das Amt Geest und Marsch Südholstein ist befugt, auf der Grundlage von 
Angaben der Gebührenpflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder 
angefallenen Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die 
Gebührenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und 
diese zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Gebührensatzung zu 
verwenden und weiter zu verarbeiten. 

 
§12 

Inkrafttreten und Bekanntmachung 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
     Gleichzeitig tritt die Satzung des Amtes Haseldorf vom 13.07.2016 außer Kraft. 
(2) Diese Satzung wird auf der Homepage des Amtes Geest und Marsch Südholstein   
     veröffentlicht. Die Inhaber des Rechts der elterlichen Sorge erhalten mit der   
     Anmeldung ein Exemplar der Satzung und einen Hinweis auf die Homepage des   
     Amtes Geest und Marsch Südholstein. Mit der Anmeldung wird diese Satzung  
     anerkannt. 

 
Moorrege, den … 
 
Amt Geest und Marsch Südholstein 
Der Amtsdirektor 
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  (Jürgensen) 
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Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1 und 6 
des Kommunalabgabegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in den z. Zt. 
geltenden Fassungen wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom 
… folgende Satzung erlassen: 

 
§ 1  

Öffentliche Einrichtung 
 

(1) Das Amt Geest und Marsch Südholstein als Schulträger der Grundschule 
Haseldorf betreibt die Betreuungsklasse an der Grundschule Haseldorfer Marsch 
am Schulstandort Haseldorf als öffentliche Einrichtung. Die Betreuungsklasse 
wird im Zusammenwirken mit der Schulleitung und der Elternvertretung 
betrieben. Der Schulelternbeirat der Grundschule Haseldorf wird über alle 
Veränderungen in der Betreuungsklasse durch die Schulleitung informiert. 

(2) Die Elternvertretung der Betreuungsklasse besteht aus 3 Personen. Sie trifft sich 
regelmäßig mit der Schulleitung und der Leitung der Betreuungskräfte, um 
anstehende Probleme zu beraten; ein Protokoll hierüber wird gefertigt. 

 
§ 2  

Aufnahme in die Betreuungsklasse 
 

(1) Im Rahmen der verfügbaren Plätze werden grundsätzlich alle Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 1 - 4 der Grundschule Haseldorf aufgenommen. 

(2) Vor Aufnahme in die Betreuungsklasse ist eine Anmeldung (Anlage 1) 
auszufüllen und von den Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Mit der 
Anmeldung ist auch ein SEPA-Lastschriftmandat für den Einzug der Gebühren 
zu erteilen. 

(3) Die ausschließliche Inanspruchnahme der Frühbetreuung ist auf der Anmeldung   
       zu vermerken. 
(4) Für die Ferienbetreuung ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 

 
§ 3  

Benutzungsverhältnis 
 

(1) Das betreute Jahr an der Betreuungsklasse beginnt am 01. August eines jeden 
Jahres und endet am 31. Juli des folgenden Jahres. Die Anmeldung gilt 
verbindlich für ein Jahr und endet automatisch zum 31. Juli des Folgejahres. 

(2) Bei grundlegenden Änderungen des Stundenplans zum Schulhalbjahr sind    
      Ausnahmen möglich. 
(3) Das Benutzungsverhältnis kann in Ausnahmefällen von den 

Erziehungsberechtigten zum Ende des Schulhalbjahres gekündigt werden. Die 
Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

 
 

Satzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein über die Benutzung der 
Betreuungsklasse der Grundschule in Haseldorf und die Erhebung von 

Benutzungsgebühren 
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§ 4  
Fernbleiben und Ausschluss von der Betreuungsklasse 

 
(1) Wenn ein Kind verhindert ist, die Betreuungsklasse zu besuchen, ist dies der 

Leitung umgehend mitzuteilen. 
(2) Grobe Verstöße gegen die Schulordnung oder Betreuungsordnung oder gegen 

die Anordnungen der Betreuungskräfte können im Wiederholungsfall zu einem 
Ausschluss aus der Betreuungsklasse führen. Bei sozialen Härtefällen bedarf es 
einer besonderen Überprüfung durch die Betreuungskräfte, die Schulleitung und 
die Elternvertretung. 

 
 

§ 5 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Betreuungsklasse ist außerhalb der Ferien von Montag bis Freitag geöffnet. 

Die Betreuung erfolgt regelmäßig in den Zeiten ab 07.30 Uhr bis zur 2. 
Schulstunde der Schülerin/des Schülers sowie ab Schulschluss bis 14.00 Uhr. 
Eine weitere Betreuung bis 16.00 Uhr ist möglich. Eine Betreuung vor der 
Unterrichtszeit ist nur in Ausnahmefällen ohne Verbindung mit einer Betreuung 
nach der Unterrichtszeit (14.00 -16.00 Uhr) möglich. 

(2) In der ersten und letzten Woche in den Sommerferien, sowie in den Frühjahrs- 
und Herbstferien und in der 2. Woche der Winterferien findet eine Betreuung von 
7.30 Uhr bis 16.00 Uhr statt. 

(3) In Abstimmung mit der Leitung  besteht auch die Möglichkeit der 
unregelmäßigen Betreuung an maximal 2 Tagen pro Halbjahr, für Kinder, für die 
kein Betreuungsverhältnis besteht. 

 
§ 6  

Grundlagen der Gebühren 
 

(1) Für den Besuch der Betreuungsklasse sind Benutzungsgebühren zu entrichten. 
Die Gebühren für die Betreuung werden für 12 Monate erhoben. 
Gebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten der Schüler/innen, die die 
Betreuungsklasse an der Grundschule Haseldorf besuchen. Mehrere Erzie-
hungsberechtigte haften als Gesamtschuldner. 

(2) Die Gebühr entsteht mit der Aufnahme der Schüler/innen in die   
       Betreuungsklasse. 

 
 
§ 7  

Höhe der monatlichen Gebühren 
 

(1) Die Gebühren betragen bei der Betreuung bis 14.00 Uhr für das 
Kind monatlich 75,00 € 

(2) Die Gebühren betragen bei der Betreuung bis 16.00 Uhr für das 
  Kind monatlich 115,00 €. 

(3) Die Gebühren betragen für Kinder, die nur für eine Frühbetreuung angemeldet 
werden, monatlich 30,00 €. 
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(4) Der Zusatzbeitrag für die Ferienbetreuung beträgt pro Woche 

a. für Kinder, die für eine Betreuung bis 14.00 Uhr angemeldet sind 35,00 € 
b. für Kinder, die für eine Betreuung bis 16.00 Uhr angemeldet sind 30,00 € 

 
(5) Bei einer Betreuung nach dem Unterricht ist das Mittagessen verpflichtend, 

dafür wird zusätzlich ein Verpflegungsentgelt durch die Betreuungsklasse 
erhoben. Die Kosten für ein Mittagessen betragen zurzeit pro Monat 60,00 €. 
Wenn ein Kind verbindlich nur für einzelne Wochentage angemeldet wird, 
dann wird ein Verpflegungsentgelt von 12,50 €/Tag und Monat erhoben. 
 

(6) Für die unregelmäßige Betreuung an einzelnen Tagen wird ein Betrag von 
a. 12,00 € / Tag für eine Betreuung bis 14 Uhr 
b. 14,00 € / Tag für eine Betreuung bis 16 Uhr 

  zuzüglich des Beitrags für das Mittagessen erhoben. 
 

 
§ 8  

Ermäßigung 
 

(1) Für die Ermäßigung der Gebühren finden die „Richtlinien des Kreises 
Pinneberg für die Ermäßigung oder Übernahme von Teilnahmebeträgen oder 
Gebühren für den Besuch in Kindertageseinrichtungen (Sozialstaffelregelung) 
gem. § 25 Abs. 3 KiTaG“ in der jeweils geltenden Fassung bei 
Erwerbstätigkeit der Eltern und ausgenommen der Geschwisterregelung 
Anwendung. 

(2) Anträge auf Gewährung von ermäßigten Gebühren sind bei der 
Amtsverwaltung Geest und Marsch Südholstein einzureichen. Die ermäßigten 
Gebühren werden vom Monat der Antragstellung an für das jeweilige 
Schuljahr festgesetzt. Der Mindestbeitrag beträgt monatlich 20,00 €. 

(3) Eine Änderung der für die Ermäßigung maßgebenden 
Einkommensverhältnisse ist dem Amt Geest und Marsch Südholstein 
unverzüglich anzuzeigen. 

(4) Bezieher von Arbeitslosengeld II und Grundsicherung sowie 
Wohngeldempfänger und Asylbewerber können für das Mittagessen einen 
Antrag auf Bildung und Teilhabe beim Kreis Pinneberg stellen. 

 
 

§ 9 
Fälligkeit der Gebühren 

 
(1) Die Gebühren werden durch einen Gebührenbescheid erhoben. 
(2) Die Gebühren sind bis zum 1. eines jeden Kalendermonats an die Amtskasse 

Haseldorf im Voraus zu entrichten. Es ist eine SEPA-Lastschriftmandat zu 
erteilen. Bei Nichteinlösung des Abrufes durch die Bank sind die entstehenden 
zusätzlichen Gebühren von den Eltern oder Kontoinhabern zu bezahlen. 

(3) Die Gebühr für die Betreuungsklasse ist auch dann weiterzuzahlen, wenn ein 
Kind wegen Krankheit oder aus anderen Gründen die Einrichtung zeitweise 
nicht besuchen kann. 

(4) Rückständige Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungswege    
       (Vollstreckung). 
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(5) Werden Gebühren über einen Zeitraum von mehr als 2 Monaten unbegründet 
nicht gezahlt, kann die Betreuung des Kindes gekündigt werden. 

(6) Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens aus der Betreuungsklasse ist die Gebühr 
bis zum Ende des jeweiligen Monats zu zahlen. 

 
 
 

§10 
Unfallversicherung 

Schülerinnen und Schüler, die an einer Betreuung teilnehmen, stehen unter dem 
Schutz der gesetzlichen Schülerunfallversicherung. Das Betreuungsangebot 
wurde der Unfallkasse Schleswig-Holstein vom Schulträger angezeigt. 

 
§ 11 

Datenverarbeitung 
 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im 
Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der 
erforderlichen personenbezogenen Daten, die aus der Prüfung der persönlichen 
Unterlagen bekannt geworden sind, durch das Amt Geest und Marsch 
Südholstein zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die aus melderechtlichen 
Gründen erhoben und gespeichert sind. Das Amt Geest und Marsch Südholstein 
als für die Gemeinden Haselau und Haseldorf gesetzlich zuständige 
Verwaltungsbehörde darf sich dieser Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung 
nach dieser Satzung bedienen und sie weiterverarbeiten. 

(2) Das Amt Geest und Marsch Südholstein ist befugt, auf der Grundlage von 
Angaben der Gebührenpflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder 
angefallenen Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die 
Gebührenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und 
diese zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Gebührensatzung zu 
verwenden und weiter zu verarbeiten. 

 
§12 

Inkrafttreten und Bekanntmachung 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
     Gleichzeitig tritt die Satzung des Amtes Haseldorf vom 13.07.2016 außer Kraft. 
(2) Diese Satzung wird auf der Homepage des Amtes Geest und Marsch Südholstein   
     veröffentlicht. Die Inhaber des Rechts der elterlichen Sorge erhalten mit der   
     Anmeldung ein Exemplar der Satzung und einen Hinweis auf die Homepage des   
     Amtes Geest und Marsch Südholstein. Mit der Anmeldung wird diese Satzung  
     anerkannt. 

 
Moorrege, den … 
 
Amt Geest und Marsch Südholstein 
Der Amtsdirektor 
 
 
  (Jürgensen) 
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Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1 und 6 
des Kommunalabgabegesetzes des Landes Schleswig-Holstein in den z. Zt. 
geltenden Fassungen wird nach Beschlussfassung durch den Amtsausschuss vom 
… folgende Satzung erlassen: 

 
§ 1  

Öffentliche Einrichtung 
 

(1) Das Amt Geest und Marsch Südholstein als Schulträger der Grundschule 
Haseldorf betreibt die Betreuungsklasse an der Grundschule Haseldorfer Marsch 
am Schulstandort Haseldorf als öffentliche Einrichtung. Die Betreuungsklasse 
wird im Zusammenwirken mit der Schulleitung und der Elternvertretung 
betrieben. Der Schulelternbeirat der Grundschule Haseldorf wird über alle 
Veränderungen in der Betreuungsklasse durch die Schulleitung informiert. 

(2) Die Elternvertretung der Betreuungsklasse besteht aus 3 Personen. Sie trifft sich 
regelmäßig mit der Schulleitung und der Leitung der Betreuungskräfte, um 
anstehende Probleme zu beraten; ein Protokoll hierüber wird gefertigt. 

 
§ 2  

Aufnahme in die Betreuungsklasse 
 

(1) Im Rahmen der verfügbaren Plätze werden grundsätzlich alle Schülerinnen und 
Schüler der Klassen 1 - 4 der Grundschule Haseldorf aufgenommen. 

(2) Vor Aufnahme in die Betreuungsklasse ist eine Anmeldung (Anlage 1) 
auszufüllen und von den Erziehungsberechtigten zu unterschreiben. Mit der 
Anmeldung ist auch ein SEPA-Lastschriftmandat für den Einzug der Gebühren 
zu erteilen. 

(3) Die ausschließliche Inanspruchnahme der Frühbetreuung ist auf der Anmeldung   
       zu vermerken. 
(4) Für die Ferienbetreuung ist eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 

 
§ 3  

Benutzungsverhältnis 
 

(1) Das betreute Jahr an der Betreuungsklasse beginnt am 01. August eines jeden 
Jahres und endet am 31. Juli des folgenden Jahres. Die Anmeldung gilt 
verbindlich für ein Jahr und endet automatisch zum 31. Juli des Folgejahres. 

(2) Bei grundlegenden Änderungen des Stundenplans zum Schulhalbjahr sind    
      Ausnahmen möglich. 
(3) Das Benutzungsverhältnis kann in Ausnahmefällen von den 

Erziehungsberechtigten zum Ende des Schulhalbjahres gekündigt werden. Die 
Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

 
 

Satzung des Amtes Geest und Marsch Südholstein über die Benutzung der 
Betreuungsklasse der Grundschule in Haseldorf und die Erhebung von 

Benutzungsgebühren 
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§ 4  
Fernbleiben und Ausschluss von der Betreuungsklasse 

 
(1) Wenn ein Kind verhindert ist, die Betreuungsklasse zu besuchen, ist dies der 

Leitung umgehend mitzuteilen. 
(2) Grobe Verstöße gegen die Schulordnung oder Betreuungsordnung oder gegen 

die Anordnungen der Betreuungskräfte können im Wiederholungsfall zu einem 
Ausschluss aus der Betreuungsklasse führen. Bei sozialen Härtefällen bedarf es 
einer besonderen Überprüfung durch die Betreuungskräfte, die Schulleitung und 
die Elternvertretung. 

 
 

§ 5 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Betreuungsklasse ist außerhalb der Ferien von Montag bis Freitag geöffnet. 

Die Betreuung erfolgt regelmäßig in den Zeiten ab 07.30 Uhr bis zur 2. 
Schulstunde der Schülerin/des Schülers sowie ab Schulschluss bis 14.00 Uhr. 
Eine weitere Betreuung bis 16.00 Uhr ist möglich. Eine Betreuung vor der 
Unterrichtszeit ist nur in Ausnahmefällen ohne Verbindung mit einer Betreuung 
nach der Unterrichtszeit (14.00 -16.00 Uhr) möglich. 

(2) In der ersten und letzten Woche in den Sommerferien, sowie in den Frühjahrs- 
und Herbstferien und in der 2. Woche der Winterferien findet eine Betreuung von 
7.30 Uhr bis 16.00 Uhr statt. 

(3) In Abstimmung mit der Leitung  besteht auch die Möglichkeit der 
unregelmäßigen Betreuung an maximal 2 Tagen pro Halbjahr, für Kinder, für die 
kein Betreuungsverhältnis besteht. 

 
§ 6  

Grundlagen der Gebühren 
 

(1) Für den Besuch der Betreuungsklasse sind Benutzungsgebühren zu entrichten. 
Die Gebühren für die Betreuung werden für 12 Monate erhoben. 
Gebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten der Schüler/innen, die die 
Betreuungsklasse an der Grundschule Haseldorf besuchen. Mehrere Erzie-
hungsberechtigte haften als Gesamtschuldner. 

(2) Die Gebühr entsteht mit der Aufnahme der Schüler/innen in die   
       Betreuungsklasse. 

 
 
§ 7  

Höhe der monatlichen Gebühren 
 

(1) Die Gebühren betragen bei der Betreuung bis 14.00 Uhr für das 
Kind monatlich 75,00 € 

(2) Die Gebühren betragen bei der Betreuung bis 16.00 Uhr für das 
  Kind monatlich 115,00 €. 

(3) Die Gebühren betragen für Kinder, die nur für eine Frühbetreuung angemeldet 
werden, monatlich 30,00 €. 
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(4) Der Zusatzbeitrag für die Ferienbetreuung beträgt pro Woche 

a. für Kinder, die für eine Betreuung bis 14.00 Uhr angemeldet sind 35,00 € 
b. für Kinder, die für eine Betreuung bis 16.00 Uhr angemeldet sind 30,00 € 

 
(5) Bei einer Betreuung nach dem Unterricht ist das Mittagessen verpflichtend, 

dafür wird zusätzlich ein Verpflegungsentgelt durch die Betreuungsklasse 
erhoben. Die Kosten für ein Mittagessen betragen zurzeit pro Monat 60,00 €. 
Wenn ein Kind verbindlich nur für einzelne Wochentage angemeldet wird, 
dann wird ein Verpflegungsentgelt von 12,50 €/Tag und Monat erhoben. 
 

(6) Für die unregelmäßige Betreuung an einzelnen Tagen wird ein Betrag von 
a. 12,00 € / Tag für eine Betreuung bis 14 Uhr 
b. 14,00 € / Tag für eine Betreuung bis 16 Uhr 

  zuzüglich des Beitrags für das Mittagessen erhoben. 
 

 
§ 8 

Fälligkeit der Gebühren 
 

(1) Die Gebühren werden durch einen Gebührenbescheid erhoben. 
(2) Die Gebühren sind bis zum 1. eines jeden Kalendermonats an die Amtskasse 

Haseldorf im Voraus zu entrichten. Es ist eine SEPA-Lastschriftmandat zu 
erteilen. Bei Nichteinlösung des Abrufes durch die Bank sind die entstehenden 
zusätzlichen Gebühren von den Eltern oder Kontoinhabern zu bezahlen. 

(3) Die Gebühr für die Betreuungsklasse ist auch dann weiterzuzahlen, wenn ein 
Kind wegen Krankheit oder aus anderen Gründen die Einrichtung zeitweise 
nicht besuchen kann. 

(4) Rückständige Gebühren unterliegen der Beitreibung im Verwaltungswege    
       (Vollstreckung). 
(5) Werden Gebühren über einen Zeitraum von mehr als 2 Monaten unbegründet 

nicht gezahlt, kann die Betreuung des Kindes gekündigt werden. 
(6) Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens aus der Betreuungsklasse ist die Gebühr 

bis zum Ende des jeweiligen Monats zu zahlen. 
 
 
 

§ 9 
Unfallversicherung 

Schülerinnen und Schüler, die an einer Betreuung teilnehmen, stehen unter dem 
Schutz der gesetzlichen Schülerunfallversicherung. Das Betreuungsangebot 
wurde der Unfallkasse Schleswig-Holstein vom Schulträger angezeigt. 

 
§ 10 

Datenverarbeitung 
 

(1) Zur Ermittlung der Gebührenpflichtigen und zur Festsetzung der Gebühren im 
Rahmen der Veranlagung nach dieser Satzung ist die Verwendung der 
erforderlichen personenbezogenen Daten, die aus der Prüfung der persönlichen 
Unterlagen bekannt geworden sind, durch das Amt Geest und Marsch 
Südholstein zulässig. Dies gilt entsprechend für Daten, die aus melderechtlichen 
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Gründen erhoben und gespeichert sind. Das Amt Geest und Marsch Südholstein 
als für die Gemeinden Haselau und Haseldorf gesetzlich zuständige 
Verwaltungsbehörde darf sich dieser Daten zum Zwecke der Gebührenerhebung 
nach dieser Satzung bedienen und sie weiterverarbeiten. 

(2) Das Amt Geest und Marsch Südholstein ist befugt, auf der Grundlage von 
Angaben der Gebührenpflichtigen und von nach Absatz 1 anfallenden oder 
angefallenen Daten ein Verzeichnis der Gebührenpflichtigen mit den für die 
Gebührenerhebung nach dieser Satzung erforderlichen Daten zu führen und 
diese zum Zwecke der Gebührenerhebung nach dieser Gebührensatzung zu 
verwenden und weiter zu verarbeiten. 

 
§ 11 

Inkrafttreten und Bekanntmachung 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
     Gleichzeitig tritt die Satzung des Amtes Haseldorf vom 13.07.2016 außer Kraft. 
(2) Diese Satzung wird auf der Homepage des Amtes Geest und Marsch Südholstein   
     veröffentlicht. Die Inhaber des Rechts der elterlichen Sorge erhalten mit der   
     Anmeldung ein Exemplar der Satzung und einen Hinweis auf die Homepage des   
     Amtes Geest und Marsch Südholstein. Mit der Anmeldung wird diese Satzung  
     anerkannt. 

 
Moorrege, den … 
 
Amt Geest und Marsch Südholstein 
Der Amtsdirektor 
 
 
  (Jürgensen) 



 

Amt Geest und Marsch Südholstein 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0027/2017/AMT/BV 
 
 

Fachbereich: Amtsdirektor Datum: 13.06.2017 

Bearbeiter: Rainer Jürgensen AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Hauptausschuss des Amtes Geest und Marsch 
Südholstein 

03.07.2017 öffentlich 

Amtsausschuss Amt Geest und Marsch 
Südholstein 

17.07.2017 öffentlich 

 

Antrag an den Amtsdirektor zur Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Wie bereits im letzten Haupt- und Amtsausschuss durch den AD berichtet, wurde 
durch einen oder mehrere Mitglieder des Hauptausschusses bzw. durch zuhörende 
Mitglieder des Amtsausschusses aus dem nichtöffentlichen Sitzungsteil des letzten 
Hauptausschusses an die Presse berichtet. Die Berichterstattung selbst ist den 
Mitgliedern beider Gremien hinlänglich bekannt. 
Dieses Verhalten stellt gemäß § 25 Abs. 2 Ziffer 3 eine Ordnungswidrigkeit dar, die 
mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 1.000 Euro geahndet werden kann. 
Für die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens müssen folgende 
Voraussetzungen vorliegen: 

 vorsätzlicher Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht (§ 24 a 

Amtsordnung i.V.m. § 21 Abs. 2 Gemeindeordnung) 

 keine nach § 203 Abs. 2 Strafgesetzbuch zu bestrafende Tat 

 keine nach § 353 b Strafgesetzbuch zu bestrafende Tat 

 Antrag des Amtsausschusses (Mehrheitsbeschluss) innerhalb von drei 

Monaten nach Tatbegehung an den AD zur Verfolgung der Tat 

 
Nach intensiver Prüfung der einschlägigen Normen des Strafgesetzbuches sowie 
Ermittlungen zur Nennung des oder der Beschuldigten bleibt festzustellen, dass 
mindestens die Tatbestände des § 203 Abs. 2 Strafgesetzbuch erfüllt sind, die 
Tatbestände des § 353 b Strafgesetzbuch zumindest erfüllt sein könnten. Demnach 
ist selbst der Versuch der Preisgabe von Geheimnissen strafbar und könnte mit einer 
Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder Geldstrafe geahndet werden. 
Die hier im vorliegenden Sachverhalt auftauchende Problematik ist die Tatsache, 
dass leider nicht zweifelsfrei und gerichtsfest ermittelt werden konnte, wer die oder 
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der Täter waren oder war. Demnach ist einer Anzeige gegen Unbekannt nicht viel 
Aussicht auf Erfolg beizumessen. 
Ebenso verhält es sich mit den nun zum Tragen kommenden Vorschriften der 
Amtsordnung. Zwar hat der Amtsausschuss die Möglichkeit, hier nun einen Antrag 
an den AD zur Tatverfolgung zu stellen, jedoch wird auch dieses Verfahren 
vermutlich aufgrund der nicht zweifelsfrei feststehenden Täterschaft eingestellt 
werden müssen. 
 
 
 
Finanzierung:  
 
Bei einem positiven Abschluss des Ordnungswidrigkeitenverfahrens sind für den 
Amtshaushalt Einnahmen von bis zu 1.000 Euro möglich.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: -/- 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Hauptausschuss empfiehlt / der Amtsausschuss beschließt, keinen Antrag an 
den AD auf Tatverfolgung aufgrund des Verstoßes gegen § 25 Abs. 3 Ziffer 2 der 
Amtsordnung gegen Unbekannt zu stellen. 
Gleichzeitig weisen sowohl der Haupt- als auch der Amtsausschuss eindringlich und 
nachdrücklich auf die in dieser Vorlage genannten Normen, die teilweise 
empfindliche Strafen beinhalten, hin. 
Im Interesse einer vernünftigen und vertrauensvollen Zusammenarbeit kommen 
beide Gremien überein, ihren Mitgliedern die Wichtigkeit von nichtöffentlichen 
Sitzungsteilen nochmals zu verdeutlichen. 
  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Jürgensen 
 
 
 
Anlagen: -/-  
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